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Vorwort

In den letzten Jahren haben sich auf vielen Gebieten die Konturen des europäischen
Vertragsrechts gewandelt. Als Antwort auf die Herausforderungen der Digitalisierung
hat seit dem Erscheinen der 2. Auflage dieses Werkes (deutsch 2017, englisch 2018)
eine Reihe von Rechtsakten den vertragsrechtlichen Acquis communautaire beträcht-
lich erweitert und verändert (so die Digitale Inhalte-RL, die Warenkauf-RL, die Mo-
dernisierung-RL, die Plattform-VO, die Portabilität-VO und die Geoblocking-VO).
Damit erstreckt sich das europäische Vertragsrecht nicht nur auf neue Materien, son-
dern wird auch durch neue Begriffe und Prinzipien geprägt (wie die Anerkennung von
Daten als Gegenleistung, die Aktualisierungspflichten für digitale Inhalte oder die
Klauselkontrolle im B–B-Bereich.). Auch die Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs hat sich im Bereich des Vertragsrechts erheblich fortentwickelt (insbesonde-
re in Hinblick auf die Klauselkontrolle).

Eine neue Auflage des „europäischen Vertragsrechts“ ist daher nicht nur wegen der
starken Nachfrage in Wissenschaft, Praxis und Juristenausbildung nach einer derarti-
gen Gesamtdarstellung und wissenschaftlichen Strukturierung des umfangreichen
Acquis communautaire auf diesem Gebiet erforderlich geworden, sondern auch wegen
der raschen und weitreichenden Fortentwicklung dieses Rechtsgebiets. Dementspre-
chend enthält die 3. Auflage in großem Umfang Neubearbeitungen und Ergänzungen
gegenüber den Vorauflagen. Insbesondere die neu bearbeiteten Teile über die Konturen
des europäischen Vertragsrechts in der Einleitung, über die Strukturelemente, über die
bis vor einigen Vertragsklauseln und über die Leistungspflichten und Leistungsstörun-
gen spiegeln die neuen Entwicklungen der europäischen Gesetzgebung und Rechtspre-
chung.

Mit der Berücksichtigung der Veränderungen, die in den letzten drei Jahren vor allem
angesichts der neuen Herausforderungen durch die Digitalisierung für das Vertrags-
recht eingetreten sind, verfolgt die neue Auflage weiter die Anliegen, die schon das
Vorwort zur 1. Auflage genannt hat: Sie möchte Juristen aus Praxis, Studium und Wis-
senschaft an der fortdauernden Entwicklung des europäischen Vertragsrechts als eines
zentralen Gebiets des Europäischen Privatrechts teilhaben lassen. Dazu vermittelt es
grundlegende Informationen über die Inhalte, Methoden und Ziele der europäischen
Gesetzgebung auf diesem Gebiet und erläutert das Zusammenspiel dieser Gesetzge-
bung mit der Rechtsprechung und Rechtswissenschaft im Entstehungs- und Entwick-
lungsprozess des europäischen Vertragsrechts. Insbesondere versucht es, die Eigenhei-
ten dieses supranationalen Rechts und dessen innovative Züge gegenüber herkömmli-
chen Konzepten des Vertragsrechts aufzuzeigen. Sein Anliegen ist es dabei vor allem,
Orientierung auf einem vielen Juristen wenig vertrauten Gebiet zu bieten und Ver-
ständnis für die Charakteristika einer neuen Rechtsentwicklung zu fördern.

Die neue Auflage ist wiederum aus ständigem Gedankenaustausch der beiden Autoren
hervorgegangen. Auf dieser Grundlage hat Reiner Schulze die §§ 1; 3 II 1.-6., III; 5; 6,
8 und Fryderyk Zoll die §§ 2, 3 I, II 7., 4, 7 verfasst. Die Bearbeitung der Kapitel von
Fryderyk Zoll war eingebettet in das Projekt „Made in Europe – europäische Rechts-
standards für die Qualität von Dienstleistungen, die unter unterschiedlichen Anforde-
rungen des globalen Markts erbracht werden. Beispielhafte Lösungsansätze des an den
Dienstleistungen orientierten Schuldrechts“. Das Projekt wurde finanziert aus den Mit-
teln des Narodowy Centrum Nauki (Nationales Zentrum für Bildung), zuerkannt auf
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Grundlage der Entscheidung Nr. DEC-2012/04/A/HS5/00709. Besonderen Dank
schulden die Autoren darüber hinaus wiederum den wissenschaftlichen und studenti-
schen Mitarbeitern, ohne deren verantwortungsbewusste und engagierte Unterstützung
die neue Auflage nicht zustande gekommen wäre. Namentlich zu nennen sind hier
Wojciech Bańczyk, Stephanie Pietrunko, Katarzyna Południak-Gierz, Konrad Schön-
berg sowie Dr. Jonathon Watson.

Im Oktober 2020 Reiner Schulze/Fryderyk Zoll

Vorwort
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schreitenden Portabilität von Online-Inhaltediensten im
Binnenmarkt

RabelsZ Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales
Privatrecht
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Rahmen-RL zur Gleichbe-
handlung in Beschäfti-
gung und Beruf

Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November
2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die
Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung
und Beruf

RIDC Revue internationale de droit comparé
Riv.Dir.Civ. Rivista di Dirritto Civile
RL Richtlinie
RL gegen Diskriminierun-
gen aus Gründen der Ras-
se oder der ethnischen
Herkunft

Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur
Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Un-
terschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft

RL gegen Diskriminierun-
gen aus Gründen des Ge-
schlechts

Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember
2004 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbe-
handlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und
bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen

RL über die alternative
Streitbeilegung in Ver-
braucherangelegenheiten

Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 21. Mai 2013 über die alternative Beile-
gung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und zur Ände-
rung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der Richtli-
nie 2009/22/EG.

RL über unlautere Ge-
schäftspraktiken

Richtlinie 2005/29/EG des europäischen Parlaments und
des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäfts-
praktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwi-
schen Unternehmen und Verbrauchern und zur Änderung
der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien
97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG)
Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes

RL zur Gleichbehandlung
von Männern und Frauen
im Beruf

Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 5. Juli 2006 zur Verwirklichung des
Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung
von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungs-
fragen

Rn. Randnummer
Rs Rechtssache
S. Seite
Signatur-RL Richtlinie 1999/93/EG des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 13. Dezember 1999 über gemeinschaftliche
Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen

Slg Sammlung
Solvabilität II-RL Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 25. November 2009 betreffend die Auf-
nahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rück-
versicherungstätigkeit

sog sogenannt/so genannt
Spiegelstr. Spiegelstrich
Stellungnahme EP vom
26.2.2014

Die am 26. Februar 2014 durch das Europäische Parla-
ment angenommene Fassung des Vorschlags der Kommis-
sion für ein gemeinsames Europäisches Kaufrecht
KOM(2011) 635 endg., P7_TA-PROV(2014)02–26
(vorläufige Ausgabe)
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Teilzeitnutzungs-RL Richtlinie 2008/122/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 14. Januar 2009 über den Schutz der Ver-
braucher im Hinblick auf bestimmte Aspekte von Teilzeit-
nutzungsverträgen, Verträgen über langfristige Urlaubs-
produkte sowie Wiederverkaufs- und Tauschverträgen zur
Aufhebung der RL 94/47/EG

ua unter anderem
UN United Nations (Vereinte Nationen)
UNIDROIT Prinzipien UNIDROIT Principles of international commercial con-

tracts
Unterabs. Unterabsatz
usw und so weiter
v. von/vom; versus
Verbraucherkredit-RL Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 23. April 2008 über Verbraucherkreditver-
träge und zur Aufhebung der Richtlinie 87/102/EWG des
Rates

Verbraucherrechte-RL Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 25. Oktober 2011 über die Rechte der Ver-
braucher

Verbrauchsgüterkauf-RL Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des
Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchs-
güter

Versicherungsvertriebs-
RL

Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsver-
trieb (Neufassung)

vgl. vergleiche
VO Verordnung
VO über Online-Streitbei-
legung

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parla-
ments und des Rates über die Online-Beilegung verbrau-
cherrechtlicher Streitigkeiten (Verordnung über Online-
Streitbeilegung), KOM(2011) 794 endg.

Vorb. Vorbemerkung
VUWLR Victoria University of Wellington Law Review
Warenkauf-RK Richtlinie (EU) 2019/771 des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 20. Mai 2019 über bestimmte ver-
tragsrechtliche Aspekte des Warenkaufs, zur Änderung
der Verordnung (EU) 2017/2394 und der Richtlinie
2009/22/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie
1999/44/EG

WM Wertpapiermitteilungen, Zeitschrift für Wirtschafts- und
Bankenrecht

Wohnimmobilienkredit-
RL

Richtlinie 2014/17/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 4. Februar 2014 über Wohnimmobilien-
kreditverträge für Verbraucher und zur Änderung der
Richtlinien 2008/48/EG und 2013/36/EU und der Verord-
nung (EU) Nr. 1093/2010
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Zahlungsdienste-RL Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 25. November 2015 über Zahlungs-
dienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien
2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EG und der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der
Richtlinie 2007/64/EG

Zahlungsverzugs-RL Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 16. Februar 2011 zur Bekämpfung des
Zahlungsverzugs im Geschäftsverkehr

Zahlungsverzugs-
RL 2000

Richtlinie 2000/35/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 29. Juni 2000 zur Bekämpfung von Zah-
lungsverzug im Geschäftsverkehr

zB zum Beispiel
ZEuP Zeitschrift für Europäisches Privatrecht
Ziff. Ziffer
ZHR Zeitschrift für das Gesamte Handels- und Wirtschafts-

recht
ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
ZJS Zeitschrift für das Juristische Studium
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
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Einführung

Ausgangslage
Das Vertragsrecht ist das zentrale rechtliche Instrument für die Organisation von
Märkten und damit für die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen aller Art in
Marktgesellschaften. In Europa hat die wirtschaftliche und politische Integration seit
der Mitte des 20. Jahrhunderts zum Entstehen eines Binnenmarktes geführt, der zu den
größten der Welt gehört. Handelsgüter im Wert von 3061 Milliarden Euro werden
jährlich auf diesem Markt umgeschlagen.1 Etwa 69 % des gesamten deutschen Exports
gehen in andere EU-Mitgliedstaaten.2 Nahezu 445 Millionen Verbrauchern bietet die-
ser Binnenmarkt die Möglichkeit, Waren und Dienstleistungen aus 27 Mitgliedstaaten
der EU ohne Zölle oder ähnliche Belastungen zu beziehen. In anderen Teilen der Welt,
von China bis zu den USA, steht für gemeinsame Märkte von vergleichbarer Größe
längst zumindest ein gemeinsames Handelsrecht (wie der Uniform Commercial Code
in den USA) oder ein gemeinsames Vertragsrecht zur Verfügung. Für den Europäischen
Binnenmarkt fehlt es dagegen bislang an einer vergleichbaren rechtlichen Antwort auf
die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die der Wegfall der Binnengrenzen bietet.

Zwar hat sich das Vertragsrecht in Europa mehr verändert als es auf den ersten Blick
scheinen mag. Überall in der Europäischen Union kann beispielsweise ein Verbraucher
Fernabsatzverträge unter den gleichen Voraussetzungen widerrufen oder bei Mängeln
einer Kaufsache das gleiche Mindestmaß an Rechten geltend machen. Ein Unterneh-
mer kann von einem anderen grundsätzlich in allen Mitgliedstaaten der EU spätestens
dreißig Tage nach Rechnungstellung Verzugszinsen verlangen; Verträge über Zahlungs-
vorgänge bei Banken sind ebenso wie die Bestimmungen über elektronische Signaturen
nach einheitlichem Muster ausgestaltet. Für Verbraucherkredite sind die gleichen
Kernbestimmungen maßgeblich; und Fluggäste haben bei Nichtbeförderung oder Ver-
spätung die gleichen Rechte. Dieses und vieles mehr ist durch Rechtsakte der EU auf
vertragsrechtlichem Gebiet festgelegt. Bestimmend für das Gesamtbild des Vertrags-
rechts in Europa sind aber weiterhin die vielfältigen Unterschiede zwischen den natio-
nalen Rechten. Insbesondere fehlt in Hinblick auf die grenzüberschreitenden Geschäfte
ein umfassendes Regelwerk, das den Vertrieb von Waren und Dienstleistungen im Bin-
nenmarkt entscheidend erleichtern könnte. Nach Schätzungen der Europäischen Kom-

§ 1

I.

1.

1 Im Jahr 2019, siehe https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_trade
_in_goods/de#Die_drei_gr.C3.B6.C3.9Ften_globalen_Akteure_des_Au.C3.9Fenhandels:_die_EU.2C_China_u
nd_die_USA (zuletzt abgerufen am 21.6.2020).

2 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Fakten zum deutschen Außenhandel 2019, abrufbar unter:
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Aussenwirtschaft/fakten-zum-deuschen-aussenhande
l.pdf?__blob=publicationFile&v=34 (zuletzt abgerufen am 21.6.2020).
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mission müsste ein Unternehmer durchschnittlich jeweils 10.000 Euro aufwenden, um
seine Vertragsbedingungen an das Vertragsrecht eines anderen Mitgliedstaates anzu-
passen.3 Derartig hohe Transaktionskosten halten vor allem kleine und mittlere Unter-
nehmen davon ab, grenzüberschreitend im gesamten Binnenmarkt tätig zu werden. So-
weit Verbraucherverträge in Betracht stehen, vermag auch eine Rechtswahl nach Maß-
gabe des Internationalen Privatrechts keine Abhilfe zu schaffen, da nach Art. 6 Abs. 2
Rom I-VO4 der Verbraucherschutz des jeweiligen Heimatlandes des Verbrauchers zu
berücksichtigen ist. Die Defizite des europäischen Vertragsrechts in Hinblick auf
grenzüberschreitende Verträge führen deshalb dazu, dass das Potential des Binnen-
marktes bei weitem nicht ausgeschöpft wird.5

Die Gesetzgebung und Rechtsprechung der EU stehen daher ebenso wie die Rechtswis-
senschaft auf dem Gebiet des Vertragsrechts vor großen Herausforderungen. Sie be-
treffen sowohl die unzulängliche Kohärenz der zahlreichen einzelnen bereits bestehen-
den Bestimmungen als auch das Erfordernis, über diese Bestimmungen hinaus zu
einem vollständigen, in der Praxis funktionsfähigen Regelwerk für grenzüberschreiten-
de Verträge zu gelangen. In der einen Hinsicht haben wissenschaftliche Entwürfe wie
die Acquis-Prinzipien und der Entwurf eines Gemeinsamen Referenzrahmens6 mögli-
che Konturen eines kohärenteren europäischen Vertragsrechts vorgezeichnet. Auch
von diesen Entwürfen inspiriert hatte in der zweitgenannten Hinsicht die Europäische
Kommission mit dem Vorschlag eines Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts (GEK)
2011 einen Entwurf für eine Kodifikation, die nach Wahl der Parteien bei grenzüber-
schreitenden Kaufverträgen zur Verfügung stehen sollte, vorgelegt. Diesen Vorschlag
hat sie zwar angesichts der ablehnenden Haltung einer Reihe von Mitgliedstaaten zu-
rückgezogen. Fast gleichzeitig führten aber die Bemühungen um rechtliche Antworten
auf die drängenden Herausforderungen für den Binnenmarkt durch die rasch fort-
schreitende Digitalisierung auf dem Gebiet des Vertragsrechts zur Vorbereitung und
bald darauf auch zum Erlass neuer europäischer Rechtsakte mit zum Teil weit ge-
spannten Regelungsbereich (wie insbesondere die Digitale Inhalte-RL, die grundsätz-
lich alle Verträge mit Verbrauchern über die Bereitstellung digitaler Inhalte und Dienst-
leistungen erfasst, unabhängig von der herkömmlichen Zuordnung zu Vertragstypen
wie Kauf, Miete usw).7 Die Entwicklung des europäischen Vertragsrechts ist somit kei-
neswegs abgeschlossen.8 Vielmehr scheint sie angesichts der Veränderungen infolge der
digitalen Revolution einen neuen Aufschwung zu nehmen, bei dem sich innovative An-
sätze in Hinblick auf diese Veränderungen und die Einbeziehung weiterer Materien mit
der Fortentwicklung bisheriger Kernbegriffe und Prinzipien verbinden.9Das europäi-
sche Vertragsrecht dürfte daher auch in absehbarer Zukunft sowohl in wissenschaftli-
cher als auch in legislativer Hinsicht ein Recht im Werden bleiben.

3 Vgl. Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 11.10.2011, abrufbar unter: http://europa.eu/rapid
/press-release_IP-11-1175_de.htm (zuletzt abgerufen am 21.6.2020); Rede der Justizkommissarin Viviane
Reding vom 24.5.2012, abrufbar unter: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-385_de.htm?locale
=en (zuletzt abgerufen am 21.6.2020).

4 VO (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über das auf vertragli-
che Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I), ABl. 2008 L 177/12.

5 KOM(2011) 635 endg., S. 2–5.
6 Zu beiden siehe Rn. 44 ff.
7 Dazu unten Rn. 61 ff.
8 Schulze/Staudenmayer (Hrsg.), Digital Revolution, Challenges for Contract Law in Practice, 2016.
9 Schulze, Die Digitale-Inhalte-Richtlinie – Innovation und Kontinuität im europäischen Vertragsrecht, ZEuP

2019, S. 695.
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Anliegen und Aufbau des Buchs
Dieses Buch will Juristen in Wissenschaft, Praxis und Studium an der Entwicklung des
europäischen Vertragsrechts teilhaben lassen. In erster Linie richtet es sich auf das Ver-
ständnis der Strukturen, Funktionen und Entwicklungsbedingungen des europäischen
Rechts auf diesem Gebiet einschließlich seiner Unzulänglichkeiten und Defizite und der
daraus erwachsenden Herausforderungen für die Rechtslehre. Es stellt dazu die maß-
geblichen Bestimmungen im Recht der EU, die Rechtsprechung der europäischen Ge-
richte und die zugrundeliegenden Leitgedanken und Ziele dar. Das internationale Ein-
heitsrecht (insbesondere die Europäische Menschenrechtskonvention und das UN-
Kaufrecht) sowie vergleichende Untersuchungen zu den Gemeinsamkeiten und Unter-
schieden nationaler Rechte werden berücksichtigt, soweit es zum Verständnis des EU-
Rechts und seiner Entwicklung erforderlich ist.

Vertieft dargestellt werden vor allem Begriffe, Bestimmungen und Lehren von über-
greifender Bedeutung für das Vertragsrecht. Schwerpunkte bilden daneben das Kauf-
recht und der Vertrieb digitaler Produkte wegen ihrer herausragenden Rolle für den
Binnenmarkt. Entsprechend der bisherigen Entwicklung des EU-Vertragsrechts und
auch der Spannweite der neuen legislativen Antworten auf die Digitalisierung werden
die europäischen Rechtsgrundlagen sowohl für Verbraucherverträge („Business-to-
Consumer“; B–C) als auch für Verträge zwischen Unternehmern („Business-to-Busi-
ness“; B–B) einbezogen.

Nach der Einführung in Grundlagen und Strukturelemente des europäischen Vertrags-
rechts wenden sich die folgenden Hauptteile dieses Buches den einzelnen Materien in
der Abfolge des „Lebenszyklus“ eines Vertrages zu: vom Vertragsschluss, der damit
verbundenen Festlegung des Vertragsinhalts und den Bestimmungen hinsichtlich miss-
bräuchlicher Klauseln über die Leistungspflichten, die aus dem Vertrag erwachsen, die
Nichterfüllung und ihre Folgen bis hin zur Verjährung der Rechte aus dem Vertrag. In
jedem Teil steht das geltende Recht der EU mit den ihm zugrunde liegenden Prinzipien
und Leitgedanken im Mittelpunkt. Besondere Aufmerksamkeit gilt den neuen Rechts-
akten zum Vertragsrecht im Digitalen Binnenmarkt10 sowie ihren möglichen Konse-
quenzen für die weitere Entwicklung des europäischen Vertragsrechts. Daneben sind
jeweils die entsprechenden Teile des Kommissionsvorschlags für das GEK und der frü-
heren wissenschaftlichen Vorarbeiten zu den entsprechenden Materien einbezogen.
Eine Auswahl grundlegender Literatur ist jeweils am Anfang des Kapitels angegeben;
Hinweise auf weiterführende Literatur enthalten die Fußnoten. Tabellarische Zusam-
menstellungen geben zudem Übersichten über wichtige Dokumente und Abläufe in der
Entwicklung des europäischen Vertragsrechts.

Quellen und Literatur
Quellen

aa) Bei der Beschäftigung mit dem europäischen Vertragsrecht sind die folgenden drei
Arten von Rechtstexten, die in den jeweils angegebenen Sammlungen abgedruckt sind,
die wichtigsten Quellen:

2.

3.
a)

10 Insbesondere die Digitale Inhalte-RL und die Warenkauf-RL, beide vom 20. Mai 2019, und die Plattform-VO
vom 20. Juni 2019; zu diesen und weiteren Rechtsakten für das Vertragsrecht im Digitalen Binnenmarkt
unten Rn. 61 ff.
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n die grundlegenden Verträge für die EU, also der Vertrag über die Europäische Uni-
on (EUV), der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und
die Grundrechte-Charta der EU (GR-Charta); alle abgedruckt beispielsweise in
Glaesner, Europarecht, 25. Aufl. 2019; Beck-Texte im dtv, Europarecht, 27. Aufl.
2017; Schwartmann, Völker- und Europarecht: Mit WTO-Recht und Zusatztexten
im Internet, 11. Aufl. 2018;

n die Verordnungen und insbesondere die Richtlinien der EU mit Bezug zum Vertrags-
recht; die wichtigsten von ihnen abgedruckt in Schulze/Zimmermann, Basistexte
Europäisches Privatrecht, 6. Aufl. 2020 (dort sind auch weitere wichtige Regelwer-
ke für das europäische Vertragsrecht abgedruckt11). Wichtige Richtlinientexte ent-
hält auch Artz/Staudinger, Europäisches Verfahrens-, Kollisions- und Privatrecht,
2010. Die amtliche Veröffentlichung der EU-Rechtsakte ist im Amtsblatt (ABl.) der
Europäischen Union zu finden. Akte der Legislative werden dabei unter der Reihe
L, Mitteilungen und Bekanntmachung unter der Reihe C veröffentlicht. Diese Ver-
öffentlichung ist im Internet zugänglich unter http://eur-lex.europa.eu;

n die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs; abgedruckt in der Sammlung
der Rechtsprechung des Gerichtshofes und des Gerichts Erster Instanz (abgekürzt:
Slg). Das Zitat einer Fundstelle beginnt mit Slg und erfolgt unter Angabe des Jahres,
des Bandes (ab 1990) und der Seite. Der Band wird mit einer römischen Ziffer be-
zeichnet. Der „European Case Law Identifier“ (ECLI) ist eine fünfteilige Kennung
für einen Rechtstext.12 Sie besteht aus fünf Bestandteilen: (i) die Abkürzung
„ECLI“, (ii) ein Ländercode (z.B. EU), (iii) ein Gerichtscode (z.B. C = EuGH), (iv)
das Jahr der Entscheidung und (v) eine eindeutige Kennnummer. In diesem Band
wird die ECLI für die EU-Rechtsprechung verwendet.Die Veröffentlichung der Ent-
scheidungen ist im Internet zugänglich unter http://eur-lex.europa.eu und http://curi
a.europa.eu.

bb) Zu den wichtigsten neuen europäischen Rechtsakten für das Vertragsrecht gehören
die Digitale Inhalte-RL, die Warenkauf-RL (veröffentlicht im ABl. 2019, L 136/1
und 28; beide auch abgedruckt in Schulze/Zimmermann, Basistexte) und die Platt-
form-VO (veröffentlicht im ABl. 2019, L 186/57). Die Digitale Inhalte-RL und einer
Reihe weiterer EU-Bestimmungen, die auf die Herausforderungen der Digitalisierung
für das Vertragsrecht reagieren, sind ausführlich erläutert in Schulze/Staudenmayer, EU
Digital Law – Commentary, 2020. Auch die neuen Rechtsakte beziehen sich in erhebli-
chem Maße auf Begriffe und Strukturen, die 2011 der Kommissionsvorschlag für das
Gemeinsame Europäische Kaufrecht vorgezeichnet hat. Dieser ist in KOM(2011) 635
endg. veröffentlicht und ua abgedruckt in Schulze/Zimmermann, Basistexte, III.30.
Ausführlich erläutert sind seine Bestimmungen in Schulze (Hrsg.), Common European
Sales Law (CESL) – Commentary, 2012 und Schmidt-Kessel (Hrsg.), Der Entwurf für
ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht – Kommentar, 2014. Drei Beispiele aus der
umfangreichen Literatur zum GEK bilden die Sondertagung der Zivilrechtslehrerverei-
nigung, AcP 212 (2012), S. 467–852; Dannemann/Vogenauer (Hrsg.), The Common
European Sales Law in Context, 2013 und Deshayes, Le droit commun européen de la
vente – Examen de la proposition de règlement du 11 octobre 2011, 2012.

11 Dazu sogleich Rn. 9.
12 Dazu Schlussfolgerungen des Rates mit einem Aufruf zur Einführung des European Case Law Identifier

(ECLI) und eines Mindestbestands von einheitlichen Metadaten für die Rechtsprechung, ABl. 2011 C 127/1.
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cc) Weitere Regelwerke, die nicht geltendes Recht sind, aber für das europäische Ver-
tragsrecht besondere Bedeutung haben, sind enthalten in Schulze/Zimmermann, Basis-
texte. Abgedruckt sind dort ua die Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts der
Kommission für Europäisches Vertragsrecht (Principles of European Contract Law)13,
die Principes du Droit Européen du Contrat14, die Grundregeln des bestehenden Ver-
tragsrechts der Europäischen Gemeinschaft („Acquis-Prinzipien“)15, und der Entwurf
des Gemeinsamen Referenzrahmens (Draft Common Frame of Reference)16. Diese Re-
gelwerke haben zum Teil Inhalt und Struktur des GEK und einiger neuer Rechtsakte
beeinflusst, berücksichtigen aber noch nicht oder nur wenig die Veränderungen der
Vertragspraxis und des EU-Rechts in Folge der Digitalisierung. Eine umfangreiche sys-
tematische Zusammenstellung der Bestimmungen mehrerer dieser Regelwerke mit aus-
führlicher Kommentierung und kritischer Würdigung bieten Jansen/Zimmermann
(Hrsg.), Commentaries on European Contract Laws, 2018.

Literatur
aa) Folgende Lehrbücher sind neben dem vorliegenden zum Vertragsrecht der EU er-
schienen:

n Heiderhoff, Europäisches Privatrecht, 5. Aufl. 2020 (das europäische Vertragsrecht
bildet hier einen Schwerpunkt einer Gesamtdarstellung des Europäischen Privat-
rechts);

n Riesenhuber, EU-Vertragsrecht, 2013;

n Riesenhuber, Europäisches Vertragsrecht, 2. Aufl. 2006.

Erläuterungen der wichtigen Richtlinien auf vertragsrechtlichem Gebiet in Hinblick
auf die Umsetzung in deutsches Recht enthält das Werk von Gebauer/Wiedmann, Zi-
vilrecht unter europäischem Einfluss, 2. Aufl. 2010.

Als Nachschlagewerk hilfreich ist das von Basedow/Hopt/Zimmermann herausgegebe-
ne Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts (in 2 Bänden), 2009.

bb) Aus rechtsvergleichender Sicht befassen sich mit dem europäischen Vertragsrecht
folgende Werke (zum Teil im Rahmen breiter angelegter Darstellungen):

n Alpa/Andenas, Grundlagen des Europäischen Privatrechts, 2010;

n Beale/Fauvarque-Cosson/Rutgers/Vogenauer, Cases, Materials and Text on Con-
tract Law, 3. Aufl. 2019;

n Kadner-Graziano, Comparative Contract Law, 2. Aufl. 2019;

n Kötz, Europäisches Vertragsrecht, 2. Aufl. 2015;

n Ranieri, Europäisches Obligationenrecht, 3. Aufl. 2009.

Im Internet finden sich zusätzliche Informationen zum Recht der einzelnen Mitglied-
staaten unter http://eur-lex.europa.eu/n-lex/.

b)

13 Lando/Beale (Hrsg.), Principles of European Contract Law, Parts I & II 2000 und Lando/Clive/Prüm/Zimmer-
mann (Hrsg.), Principles of European Contract Law, Parts III 2003.

14 Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française, Société de Législation Comparée
(Hrsg.), Projet de Cadre Commun de Référence, Principes Contractuels Communs, 2008.

15 European Research Group on Existing EC Private Law (Acquis Group) (Hrsg.), Principles of the Existing EC
Contract Law (Acquis Principles) Contract I, 2007 und Contract II, 2009.

16 V. Bar/Clive, DCFR Full Edition.
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cc) Folgende Zeitschriften befassen sich mit dem Europäischen Vertragsrecht als einem
ihrer Schwerpunkte:

Contratto e impresa/europa (CIEU)

European Review of Contract Law (ERCL)

European Review of Private Law (ERPL)

Journal of European Consumer and Market Law (EuCML)

Zeitschrift für das Privatrecht der Europäisches Union (GPR)

Zeitschrift für europäisches Privatrecht (ZEuP)

Vertragsrecht als Teil des Europäischen Privatrechts

Begriff des Europäischen Privatrechts
Übersicht

Rechtswissenschaft und europäische Institutionen17 befassen sich seit den achtziger
Jahren des 20. Jahrhunderts in wachsendem Maße mit dem europäischen Vertrags-
recht. Durch die Arbeiten der „Kommission für Europäisches Vertragsrecht“18 und
frühe programmatische Veröffentlichungen19 stand dieses Gebiet von Anfang an im
Mittelpunkt der Diskussionen über Begriff, Methoden und Inhalte des Europäischen
Privatrechts.20 Forschungen aus mehreren rechtswissenschaftlichen Teildisziplinen be-
gegnen und ergänzen sich dabei.21 Dazu gehören insbesondere die Lehre des Bürgerli-
chen Rechts, die sich zunehmend neben dem jeweiligen nationalen Recht auch dem
Europäischen Privatrecht und seinem Einfluss auf das nationale Recht widmet,22 und
das Europarecht, dessen anfänglich einseitige Ausrichtung auf das öffentliche Recht

II.

1.
a)

17 Zunächst das Europäische Parlament mit der Entschließung zu den Bemühungen um eine Angleichung des
Privatrechts der Mitgliedstaaten vom 26.5.1989, ABl. EG 1989 C 158/400.

18 Unter der Leitung des Rechtsvergleichers Ole Lando; zum Entstehen und Arbeiten der Kommission: Lando/
Beale, PECL, Parts I and II, 2000, S. xi; später kam hinzu Lando/Clive/Prüm/Zimmermann, PECL, Part III,
2003.

19 Gandolfi, Pour un code européen des contrats, RTD Civ. 1992, S. 707–720; Müller-Graff, Gemeinsames Pri-
vatrecht in der Europäischen Gemeinschaft, 1993; Schulze, Allgemeine Grundsätze und europäisches Pri-
vatrecht, ZEuP 1993, S. 442–474; Tunc, L’unification du droit des contrats en Europe: avec ou sans loi?, RIDC
1993, S. 877–879; Zeno-Zencovich, Il diritto europeo dei contratti, Giurisprudenza italiana 1993, S. 57–73.

20 Siehe Schulze/Schulte-Nölke, European Private Law.
21 Zu diesem Zusammenwirken bereits Basedow/Blaurock/Flessner/Schulze/Zimmermann, Editorial, ZEuP

1993, S. 1–3.
22 Schon früh zur „Europäisierung“ des nationalen Privatrechts Aubry, L’influence du droit communautaire sur

le droit français des contrats, 2000; Beale, The “Europeanisation” of Contract Law, in: Halson, Exploring the
Boundaries of Contract, 1994, S. 23 f.; Coing, Europäisches Privatrecht, Band II, 1985; Lewis, A Common law
fortress under attack: is English law being Europeanized?, Columbia Journal of European Law 1995, S. 1 f.;
Markesinis, Learning from Europe and Learning in Europe, in: Markesinis, The Gradual Convergence, 1994,
S. 1 f.; Mengoni, L’Europa dei codici o un codice per l’Europa?, in: Accademia Nazionale dei Lincei, Il codice
civile. Convegno del cinquantenario dedicato a Francesco Santoro Passarelli, 1994, S. 87 f.; Schulze, Le droit
privé commun européen, RIDC 1995, S. 7; ders., A century of the Bürgerliches Gesetzbuch: German Legal
Uniformity and European Private Law, The Columbia Journal of European Law 1999, S. 461 f.; Ulmer, Vom
deutschen zum europäischen Privatrecht?, JZ 1992, S. 1–8; Vareilles-Sommières, Le droit privé européen,
1998; Trabucchi, Il codice civile di fronte alla normativa comunitaria, Riv.Dir.Civ. 1993, S. 703 f.
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Walter Hallstein bereits 1964 kritisiert hatte,23 die Rechtsvergleichung24 und das Inter-
nationale Privatrecht25 sowie die Rechtsgeschichte26.

Begriffsvarianten
Dem neuen Forschungsfeld liegt allerdings kein einheitlicher Begriff des Europäischen
Privatrechts zugrunde. Im Wesentlichen sind vielmehr vier Bedeutungen dieses Begriffs
und entsprechend des Begriffs des europäischen Vertragsrechts zu unterscheiden.

aa) Erstens lässt sich das Europäische Privatrecht als das Privatrecht der Europäischen
Gemeinschaften und der aus ihnen hervorgegangenen Europäischen Union verstehen.
Das gemeinschaftsrechtliche Verständnis des Europäischen Privatrechts geht zurück
auf die erwähnten frühen Arbeiten seit Walter Hallstein.27 Es fand zunächst Ausdruck
in der Bezeichnung „Gemeinschaftsprivatrecht“.28 Nachdem die Europäische Gemein-
schaft mit dem Lissaboner Vertrag in der Europäischen Union aufgegangen ist,29 sind
die Bezeichnungen „EU-Privatrecht“ oder „Unionsprivatrecht“ und entsprechend
„EU-Vertragsrecht“ und „Unionsvertragsrecht“ gebräuchlich geworden. In dieser Be-
deutung werden die Begriffe Europäisches Privatrecht und europäisches Vertragsrecht
in diesem Buch verwandt, soweit nichts anderes angegeben ist.

Das europäische Vertragsrecht in diesem Verständnis umfasst den vertragsrechtlichen
Acquis communautaire.30 Die maßgeblichen Normen gehören teils zum Primär- und
teils zum Sekundärrecht der Union. Als Primärrecht31 werden insbesondere die grund-
legenden Verträge der Mitgliedstaaten über die EU bezeichnet, also seit dem Inkrafttre-
ten der Vereinbarungen von Lissabon 2009 der Vertrag über die EU (EUV), der Ver-
trag über die Arbeitsweise der EU (AEUV) und die Charta der Grundrechte der
Europäischen Union32 (GR-Charta). Ebenfalls dem Primärrecht zugerechnet wird die

b)

23 Hallstein, Angleichung des Privat- und Prozessrechts in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, RabelsZ
1964, S. 211–231.

24 ZB Gorla, Diritto comparato e diritto comune europeo, 1981; Kötz, Europäisches Vertragsrecht, Bd. I, 1996
(inzwischen in der 2. Aufl. 2015); Lipari, Diritto privato europeo, 1997; Publications de l’Institut suisse de
droit comparé, Le rôle du droit comparé dans l’avènement du droit européen, 2002.

25 Vgl. von Hoffmann/Thorn, Internationales Privatrecht, 9. Aufl. 2007, Rn. 63–64 a; Rauscher, Internationales
Privatrecht, 5. Aufl. 2017, Rn. 89–92.

26 Schon früh beispielsweise Cavanna, Storia del diritto moderno in Europa, 1982; Coing, Das Recht als Ele-
ment der europäischen Kultur, HZ 1984, S. 1–15; ders., Europäisches Privatrecht, 2 Bände, 1985/1989; Del-
mas-Marty/Muir Watt/Ruiz Fabri, Variations autour d’un droit commun. Première rencontres de l`UMR de
droit comparé de Paris, 2002; Padoa-Schioppa, Italia ed Europa nella storia del diritto, 2003; Robinson/
Fergus/Gordon, European Legal History, 1. Aufl. 1985; Schulze, Europäische Rechts- und Verfassungsge-
schichte, Ergebnisse und Perspektiven der Forschung, 1991; Schulze, La renaissance de l’idée de Jus com-
mune, in: Delmas-Marty/Muir Watt/Ruiz Fabri, Variations autour d’un droit commun. Première rencontres
de l`UMR de droit comparé de Paris, 2002, S. 181–193; Watkin, The Europeanisation of Law, 1998; Wieacker,
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, 2. Aufl. 1967 (englische Fassung: A History of Private Law in Europe,
1996).

27 Siehe soeben Fn. 24.
28 Müller-Graff, Gemeinsames Privatrecht in der Europäischen Gemeinschaft, 2. Aufl. 1999; Schulze, Allgemei-

ne Rechtsgrundsätze und europäisches Privatrecht, ZEuP 1993, S. 442–474; Smits, A European Private Law
as a Mixed Legal System, Maastricht Journal of European and Comparative Law 1998, S. 328–340.

29 Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft, veröffentlicht im ABl. 2007 C 306/01, zuletzt bekanntgemacht durch
Abdruck der konsolidierten Textfassungen im ABl. 2012 C 326/01.

30 Zum Begriff des Acquis communautaire Benacchio/Pasa, A Common Law for Europe, 2005, S. 20–22; Herde-
gen, Europarecht, 22. Aufl. 2020, § 6 Rn. 6 f., § 8 Rn. 3; Streinz, Europarecht, 11. Aufl. 2019, Rn. 101.

31 Dazu Nowak, Europarecht nach Lissabon, 2011, I Rn. 3; Streinz, Europarecht, 11. Aufl. 2019, Rn. 3, 453 ff.
32 Zur Bedeutung der Charta für das Privatrecht Busch/Schulte-Nölke (Hrsg.), EU Compendium – Fundamen-

tal Rights and Private Law, 2010; Heiderhoff/Lohsse/Schulze (Hrsg.), EU-Grundrechte und Privatrecht, 2016.
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Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Auslegung der Bestim-
mungen dieser grundlegenden Verträge, einschließlich der von dieser Rechtsprechung
anerkannten allgemeinen Rechtsgrundsätze.33 Als Sekundärrecht wird das Recht ver-
standen, das die EU aufgrund des Primärrechts, insbesondere in Form von Verordnun-
gen, Richtlinien und Beschlüssen gem. Art. 288 AEUV, geschaffen hat.

Verordnungen sind – ähnlich wie auf nationaler Ebene Gesetze – in allen ihren Teilen
verbindliche Rechtsnormen und gelten unmittelbar in jedem Mitgliedstaat (Art. 288
Abs. 2 AEUV). Dagegen sind die Adressaten von Richtlinien nicht die einzelnen Bürger
und sonstigen privaten Teilnehmer am Rechtsverkehr, sondern die Mitgliedstaaten.
Richtlinien sind daher grundsätzlich nicht unmittelbar anwendbar, sondern bedürfen
der Umsetzung in das nationale Recht durch die Gesetzgebung der Mitgliedstaaten.
Diesen verbleibt dabei Gestaltungsraum hinsichtlich der Form und der Mittel, mit de-
nen sie die Vorgabe der Richtlinie verwirklichen wollen (vgl. Art. 288 Abs. 3 AEUV).34

Diese Gestaltungsmöglichkeiten können die Mitgliedstaaten dazu nutzen, die europä-
ischen Vorgaben mit möglichst geringen Friktionen in das nationale Rechtssystem ein-
zubeziehen, so dass gerade auf privatrechtlichem Gebiet die Richtlinie die bevorzugte
Regelungsform der europäischen Gesetzgebung geworden ist.

bb) Zweitens werden dem Europäischen Privatrecht in einem weiteren Sinn neben dem
Recht der EU auch Bestimmungen zugerechnet, die in zahlreichen europäischen Staa-
ten aufgrund internationaler Übereinkommen einheitlich gelten, aber in keinem insti-
tutionellen Bezug zur EU stehen.35 Dies gilt insbesondere für die Europäische Men-
schenrechtskonvention (EMRK) mit ihren Wirkungen auf privatrechtlichem Gebiet,
beispielsweise in Hinblick auf den Persönlichkeitsschutz, die Freiheitsrechte und das
Familienrecht.36 Dieses weiter gefasste Verständnis des Europäischen Privatrechts ent-
spricht insofern dem Begriff des Europarechts bzw. des europäischen Rechts im weite-
ren Sinne, der neben der Verwendung dieses Begriffs für EU-Recht gebräuchlich ist.37

Darüber hinaus wird dem Europäischen Privatrecht zuweilen auch internationales Ein-
heitsrecht zugerechnet, das in einem großen Teil Europas, aber auch in anderen Teilen
der Welt gilt. Dies betrifft insbesondere das UN-Kaufrecht38, das für die meisten Staa-
ten Europas zum einheitlichen Kaufrecht für grenzüberschreitende Verträge geworden
ist.39 Zudem hat sich eine Reihe von europäischen Staaten auch bei Reformen der na-

33 Näher zum Begriff des Primärrechts und zu den Funktionen der EuGH-Rechtsprechung in seinem Rahmen
Haratsch/Koenig/Pechstein, Europarecht, 12. Aufl. 2020, Rn. 383 ff.; Herdegen, Europarecht, 22. Aufl. 2020,
§ 8 Rn. 4 ff.

34 Näher zur Wirkungsweise von Richtlinien und zu deren ausnahmsweiser unmittelbarer Anwendbarkeit Ha-
ratsch/Koenig/Pechstein, Europarecht, 12. Aufl. 2020, Rn. 400 ff.; König, Gesetzgebung in: Schulze/Janssen/
Kadelbach, Europarecht, Rn. 44–71.

35 ZB Müller-Graff, Gemeinsames Privatrecht in der Europäischen Gemeinschaft, 2. Aufl. 1999; Schulze, Allge-
meine Rechtsgrundsätze und europäisches Privatrecht, ZEuP 1993, S. 442–474; Schulze, Le Droit Privé Com-
mun Européen, RIDC 1995, S. 7–32.

36 Van Dam, European Tort Law, in: Twigg-Flesner: European Union Private Law, S. 161 f.; Meyer-Ladewig/
Meyer-Ladewig, Europäische Menschenrechtskonvention, 4. Aufl. 2017, Art. 8 Rn. 1 f.; Windel, Die Bedeu-
tung der Europäischen Menschenrechtskonvention für das Privatrecht, JR 2011, S. 323–327; beispielsweise
EGMR 3.12.2009 – Az. 22028/04 zum Sorgerecht für nichteheliche Kinder.

37 Herdegen, Europarecht, 22. Aufl. 2020, § 1 Rn. 1 f.; Schulze/Kadelbach, Zur Einführung, in: Schulze/Janssen/
Kadelbach, Europarecht, Rn. 14 f.

38 Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April
1980; BGBl. 1989 II S. 586, ber. 1990 II S. 1699; BGBl. 1990 II S. 1477.

39 Seit der Unterzeichnung des Übereinkommens über das UN-Kaufrecht im Jahr 1980 haben bis jetzt 39
Staaten Europas dieses Kaufrecht in Kraft gesetzt, allerdings das Vereinigte Königreich, abrufbar unter:
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tionalen Gesetzbücher an diesem einheitlichen Kaufrecht orientiert40; und sowohl die
Arbeiten der „Kommission für Europäisches Vertragsrecht“ unter Leitung von Ole
Lando als auch die wichtigste europäische Richtlinie auf dem Gebiet des Kaufrechts,
die Verbrauchsgüterkauf-RL41, sowie der Kommissionsvorschlag für das GEK sind in
einigen grundlegenden Fragen dem Vorbild des UN-Kaufrechts gefolgt.42 Insofern ist
dieses dem europäischen Vertragsrecht im weiteren Sinne zumindest als erstrangige In-
spirationsquelle zuzurechnen.

cc) Drittens führen rechtsvergleichende Ansätze zu einem Verständnis des Europä-
ischen Privatrechts, das nicht oder zumindest nicht ausschließlich auf das Recht der
EU bezogen ist und geographisch über die Mitgliedstaaten der EU hinausgreift. Ge-
meineuropäisches Privatrecht43 kann in diesem Sinne die gemeinsamen Grundsätze
und Rechtsüberzeugungen der nationalen Rechtstraditionen in Europa beschreiben.
Die Auseinandersetzung mit „gemeinsamen Prinzipien“ des europäischen Vertrags-
rechts aus einer derartigen rechtsvergleichenden Perspektive war seit den achtziger Jah-
ren des 20. Jahrhunderts Gegenstand der „Kommission für Europäisches Vertrags-
recht“44 und beispielsweise auch schon der ersten Auflage des Lehrbuchs von Hein
Kötz zum europäischen Vertragsrecht.45

Die vergleichenden Forschungen zum Europäischen Privatrecht unterscheiden sich al-
lerdings erheblich in Hinblick auf die Beschreibung ihres Gegenstandes, die Begrifflich-
keit und die Methode. Zu den Leitbegriffen gehört dabei neben den „gemeinsamen
Prinzipien“ beispielweise das Konzept des „common core“.46 Neben dem Bemühen
um „wertende“ Feststellung gemeinsamer Rechtsinhalte47 stehen eher deskriptive Dar-
stellungen der Vielfalt verschiedener Rechte in Europa auf der Grundlage eines Ver-
ständnisses des europäischen Vertragsrechts in einem eher geographischen Sinn.48 Ein
Teil der Literatur verbindet zudem den vergleichenden Ansatz mit einer historischen
Perspektive, teils spezifisch mit Bezug auf das ius commune des Mittelalters und der

https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg/status (zuletzt abgerufen am
28.9.2020).

40 So die Niederlande bei der Schaffung des Nieuw Burgerlijk Wetboek, Deutschland bei der Schuldrechtsmo-
dernisierung 2002, Frankreich bei der Reform des Vertragsrechts von 2016 und mehrere osteuropäische
Länder beim Übergang zur Marktwirtschaft; Ferrari (Hrsg.), The CISG and its Impact on National Legal Sys-
tems, 2008; Hartkamp/Tillema/Ter Heide, Contract Law in the Netherlands, 2011; Bien/Borghetti (Hrsg.),
Die Reform des französischen Vertragsrechts, 2018; Sonnenberger, Die Reform des französischen Schuldver-
tragsrechts, ZEuP 2017, S. 6, 2018, S. 778; Meyer, UN-Kaufrecht in der deutschen Anwaltspraxis, RabelsZ
2005, S. 457–486; zu Rumänien Bojin, The Law of Obligations in Romania, in: Schulze/Zoll, The Law of Obli-
gations in Europe, 2013, S. 377; Schwenzer/Hachem, The CISG – A Story of Worldwide Success, in: Kleine-
mann (Hrsg.), CISG Part II Conference, 2009, S. 119, 125.

41 Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten As-
pekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter.

42 Schulze, The New Shape of European Contract Law, in: EuCML 2015, S. 139–144.
43 Müller-Graff, Gemeinsames Privatrecht in der Europäischen Gemeinschaft. 2. Aufl. 1999, S. 130.
44 Siehe Fn. 14.
45 Kötz, Europäisches Vertragsrecht, Bd. I, 1996; in der 2. Aufl. 2015 durch Einbeziehung des EU-Vertragsrechts

erweitert.
46 So „The Trento Common Core Project“. Das Forschungsnetzwerk wurde 1993 an der Universität Trient unter

der Leitung von Rudolf B. Schlesing geschaffen; veröffentlicht wurde beispielsweise Cartwright/Hesselink,
Precontractual Liability in European Private Law, 2009; Zimmermann/Whittaker, Good Faith in European
Contract Law, 2000.

47 Zu dieser „wertenden“ Vorgehensweise Lando, Some Features of the Law of Contract in the Third Milleni-
um, Scandinavian Studies in Law 2000, S. 343, 364; Vogenauer, Gemeineuropäische Methodenlehre, ZEuP
2005, S. 234, 253.

48 In diese Richtung geht beispielsweise das reichhaltige Handbuch von Ranieri, Europäisches Obligationen-
recht, 3. Aufl. 2009; dazu Riesenhuber, EU-Vertragsrecht, § 1 Rn. 2.
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frühen Neuzeit,49 teils unter Einschluss weiterer historisch begründeter Charakteristika
des Europäischen Privatrechts.50 Zuweilen wird der Begriff des „Acquis commun“51

verwandt, um in Entsprechung zum Acquis communautaire der EU den gemeinsamen
Bestand an Rechtsprinzipien und -auffassungen in Europa zu bezeichnen und dabei
Regelwerke, die Wissenschaftler auf vergleichend-historischer Grundlage erstellt ha-
ben, einzuschließen.

dd) Viertens dient schließlich das Konzept des Europäischen Privatrechts in einem
übergreifenden Verständnis dazu, die drei vorgenannten Bedeutungen als unterschiedli-
che, aber sich ergänzende Quellenbereiche oder Entwicklungskomponenten dieses
Rechtsgebiets zu beschreiben.52

Dualismus von nationalem und supranationalem Recht
Entstehen

Das Entstehen des Privatrechts der EU – und in seinem Rahmen des europäischen Ver-
tragsrechts – hat zu einem tiefgreifenden Wandel des Privatrechts in Europa geführt.
Mit der Gründung supranationaler Gemeinschaften hat in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts ein Dualismus von nationalem und supranationalem Privatrecht das mo-
nistische Konzept des nationalen Rechts abgelöst, das sich zuvor seinerseits – verbun-
den mit der Idee des Nationalstaats – in vielen Ländern Europas während des 18.
und 19. Jahrhunderts gegen die Vielfalt unterschiedlicher Rechte und Jurisdiktionen
durchgesetzt hatte.53 Besonders signifikanten Ausdruck fand dieses monistische Kon-
zept in der Idee der nationalen Kodifikationen, die vollständig, ausschließlich, dauer-
haft und systematisch das nationale Recht vereinheitlichen sollten. Mit dem Schuman-
Plan vom Mai 195054 eröffnete sich demgegenüber die Perspektive einer supranationa-
len Gemeinschaft, der die Staaten einen Teil ihrer Souveränität übertragen und die da-
her ihr eigenes Recht generieren kann. Die Gründung der Europäischen Gemeinschaft
für Kohle und Stahl55 ließ dieses supranationale gemeinsame Recht wenig später erst-
mals neben die unterschiedlichen Rechte der (damals sechs) Mitgliedstaaten treten.
Der Dualismus von nationalem und europäischem Recht ist seitdem zu einem Kennzei-
chen der europäischen Integration geworden. Auch nach der Fortentwicklung der
Europäischen Gemeinschaften zur Europäischen Union56 steht ein neuer Monismus

2.
a)

49 So Zimmermann, Law of Obligations, 1990.
50 Dazu Grossi, Das Recht in der europäischen Geschichte, 2010; Schulze, Vom Ius commune bis zum Gemein-

schaftsrecht, in: Schulze, Europäische Rechts- und Verfassungsgeschichte, 1991, S. 3–36; Schulze, Allgemei-
ne Rechtsgrundsätze und europäisches Privatrecht, ZEuP 1993, S. 442, 447–457.

51 Jansen/Zimmermann, Grundregeln des bestehenden Gemeinschaftsprivatrechts?, JZ 2007, S. 1113–1126;
Zoll, Die Grundregeln der Acquis-Gruppe im Spannungsverhältnis zwischen Acquis commun und Acquis
communautaire, GPR 2008, S. 106–117.

52 Müller-Graff, Gemeinsames Privatrecht in der Europäischen Gemeinschaft. 2. Aufl. 1999, S. 14–17; Schulze,
Allgemeine Grundsätze und europäisches Privatrecht, ZEuP 1993, S. 442–474.

53 Schulze, Contours of European Private Law, in: Schulze/Schulte-Nölke, European Private Law, S. 3–8.
54 Schuman-Erklärung – 9.5.1950, abgedruckt in: Schulze/Hoeren (Hrsg.), Dokumente zum Europäischen

Recht, Bd. 1 Gründungsverträge, 1999, S. 8–10; vgl. Fontaine, Eine neue Ordnung für Europa: 40 Jahre Schu-
man-Plan (1950–1990), 1990.

55 Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, 18.4.1951, abgedruckt in:
Schulze/Hoeren (Hrsg.), Dokumente zum Europäischen Recht, Bd. 1 Gründungsverträge, 1999, S. 385–399.

56 Überblick über diese Entwicklung bei Brasche, Europäische Integration: Wirtschaft, Erweiterung und regio-
nale Effekte, 3. Aufl. 2013; Clemens/Reinfeldt/Wille, Geschichte der europäischen Integration: Ein Lehr-
buch, 2008; Gilbert, European Integration: A Concise History, 2012; Wagener/Eger, Europäische Integration,
3. Aufl. 2014.
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weder in der einen noch in der anderen Richtung ernsthaft in Betracht – weder als
Rückkehr zur Absolutheit des nationalen Rechts noch als Verdrängung des nationalen
Rechts durch einen europäischen Rechtsmonismus.

Allerdings schien diese Entwicklung eines supranationalen Rechts zunächst eine Ange-
legenheit zu sein, die ausschließlich das öffentliche Recht betraf. Erst in den sechziger
Jahren des letzten Jahrhunderts trat in den Blick, dass sich Hindernisse für die Ver-
wirklichung des freien Warenverkehrs und der anderen Verkehrsfreiheiten auch aus
privatrechtlichen Vorschriften ergeben können und sich daher die europäische Rechts-
angleichung und Rechtsvereinheitlichung auch auf das Feld des Privatrechts erstrecken
muss.57 In dieser Zeit hatte die europäische Gesetzgebung mit dem Wettbewerbsrecht
und dem Gesellschaftsrecht bereits wichtige Teilgebiete des Privatrechts berührt. In der
Folgezeit dehnte sie sich auf diesen und weiteren Gebieten des Privatrechts mehr und
mehr aus:58 vom Arbeitsrecht bis zum Verbraucherrecht; vom Handelsrecht bis zum
Versicherungsrecht; vom Kapitalmarktrecht bis zum Recht des geistigen Eigentums;
vom Vertragsrecht bis zur außervertraglichen Haftung im Umweltschutz, im Diskrimi-
nierungsschutz und in weiteren Bereichen. Auf einigen dieser Gebiete hat die europäi-
sche Gesetzgebung neben dem materiellen Recht auch das Verfahrensrecht und neben
dem Sachrecht auch das Kollisionsrecht einbezogen. Für weitere Bereiche des Privat-
rechts (insbesondere das Familien- und Erbrecht) liegt der Schwerpunkt der europä-
ischen Gesetzgebung im Verfahrens- und Kollisionsrecht.

Eigenständigkeit der supranationalen Rechtsordnung
Ebenso wie für das öffentliche Recht ist damit für weite Teile des Privatrechts das
Recht der EU als eine eigene Rechtsordnung59 hervorgetreten.60 Im Verhältnis zum na-
tionalen Recht kommt ihm Anwendungsvorrang zu.61 Die Bestimmungen des EU-
Rechts einschließlich ihrer Auslegung durch den EuGH sind daher auch im Privatrecht
vorrangig anzuwenden, so dass eine dem Unionsrecht widersprechende nationale
Norm nicht angewandt werden darf (obwohl sie wegen der Eigenständigkeit beider
Rechtsordnungen ihre Geltung nicht verliert). Dem Charakter einer eigenständigen, su-
pranationalen Rechtsordnung entspricht es, dass das EU-Recht auch auf dem Gebiet
des Privatrechts eine eigene Begrifflichkeit entwickelt hat und ständig weiterentwickelt.
Würde man Begriffe wie „Wettbewerb“, „Dienstleistung“ oder „Kaufvertrag“62 in den
Verträgen über die EU und in deren Rechtsakten im jeweiligen nationalen Verständnis
interpretieren, gäbe es kein einheitliches europäisches Recht. Die Begriffe und Normen

b)

57 Hallstein, Angleichung des Privat- und Prozessrechts in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, RabelsZ
1964, S. 211–231.

58 Übersichten zu allen diesen Gebieten in Schulze/Janssen/Kadelbach, Europarecht; Schulze/Schulte-Nölke,
European Private Law; Twigg-Flesner, European Union Private Law.

59 Urteil des EuGH v. 15.7.1964, Rs 6/64 (Costa/E.N.E.L.) ECLI:EU:1964:66; Urteil des EuGH v. 9.3.1978,
Rs 106/77 (Simmenthal II) ECLI:EU:1978:49.

60 Näher dazu Borchardt, Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union, 6. Aufl. 2015, S. 81–94; Ehlers,
Verhältnis des Unionsrechts zu dem Recht der Mitgliedstaaten, in: Schulze/Janssen/Kadelbach, Europa-
recht, Rn. 6–8; Heiderhoff, Europäisches Privatrecht, Rn. 8; Streinz/Pechstein, EUV/AEUV, 3. Aufl. 2018, Art. 1
EUV Rn. 9 ff.

61 Urteil des EuGH v. 15.7.1964, Rs 6/64 (Costa/E.N.E.L) ECLI:EU:1964:66; Urteil des EuGH v. 17.12.1970,
Rs 11/70 (Internationale Handelsgesellschaften) ECLI: EU: C: 1970:114; Urteil des EuGH v. 9.3.1978,
Rs 106/77 (Simmenthal II) ECLI:EU:C:1978:49. Dazu Craig/de Búrca, EU Law, 6. Aufl. 2015, S. 266–315; Eh-
lers, Verhältnis des Unionsrechts zu dem Recht der Mitgliedstaaten, in: Schulze/Janssen/Kadelbach, Euro-
parecht, Rn. 11 ff.

62 Vgl. dazu Urteil des EuGH v. 29.4.1982, Rs 66/81 (Pommerehnke) ECLI:EU:C:1982:130 Rn. 19 f.
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des EU-Rechts sind daher grundsätzlich autonom auszulegen, also unabhängig von
den nationalen Sichtweisen als Bestandteile einer eigenständigen supranationalen
Rechtsordnung.63 Die Einheitlichkeit der Auslegung des EU-Rechts wird auch für das
Privatrecht durch den EuGH gewährleistet (Art. 267 AEUV). Seine Entscheidungen
sind insoweit für die Gerichte und Behörden der Mitgliedstaaten verbindlich.64

Wechselbeziehungen zwischen nationalem und supranationalem Recht
Trotz dieser Eigenständigkeit entwickelt sich das Recht der EU ebenso wie auf anderen
Gebieten im Privatrecht allerdings keineswegs völlig isoliert von den nationalen Rech-
ten. Vielmehr kennzeichnet es die EU als eine „Rechtsgemeinschaft“65, dass sich die ei-
genständigen Rechte in ihrer Entwicklung wechselseitig beeinflussen. Auf der einen
Seite können so Gesetzgebung und Rechtsprechung der Union aus dem Vergleich der
nationalen Rechte Anregungen und Maßstäbe für die Entwicklung des supranationa-
len Privatrechts ziehen. Für die außervertragliche Haftung der Union ist der Rückgriff
auf die gemeinsamen Rechtsprinzipien der Mitgliedstaaten sogar ausdrücklich in
Art. 340 Abs. 2 AEUV vorgesehen.

Auf der anderen Seite beeinflusst das EU-Recht die Entwicklung der nationalen Privat-
rechte in erheblichem Maße. Das Unionsrecht bedient sich dazu vor allem des Instru-
ments der Richtlinie. Auf vielen Gebieten des Privatrechts hat die Umsetzung von
Richtlinien in das nationale Recht zur Rechtsangleichung in Europa nach Maßgabe
der Vorgaben des EU-Rechts geführt.66 Der Einfluss des EU-Rechts reicht aber weit
über die Verpflichtung der Mitgliedstaaten hinaus, europäische Richtlinien in ihr na-
tionales Recht umzusetzen. Vielmehr verwenden die Mitgliedstaaten nicht selten Re-
geln oder Prinzipien europäischer Richtlinien, um auch außerhalb des Anwendungsbe-
reichs der Richtlinie ähnliche Sachlagen auf entsprechende Weise zu regeln und da-
durch widersprüchliche Wertungen im nationalen Recht zu vermeiden.67 Sehr weitrei-
chenden Einfluss auf das deutsche Schuldrecht haben Regelungsmuster und Prinzipien
des europäischen Vertragsrechts, insbesondere der Verbrauchsgüterkauf-RL, bei der
Schuldrechtsmodernisierung im Jahr 2002 und zum Teil in ähnlicher, zum Teil aber
auch in anderer Weise auf die Reform des französischen Vertragsrechts 2016 gewon-
nen, so dass sich heute für beide Länder zugespitzt von einem „europäisch-deutschen“
und einem „europäisch-französischen“ Vertragsrecht sprechen lässt.68 Eine Reihe von
Mitgliedstaaten haben zudem beispielsweise ihre nationalen Kartellrechte ohne euro-

c)

63 Ehlers, Verhältnis des Unionsrechts zu dem Recht der Mitgliedstaaten, in: Schulze/Janssen/Kadelbach, Eu-
roparecht, Rn. 5; Heiderhoff, Europäisches Privatrecht, Rn. 112; Reich, Understanding EU Law, 2. Aufl. 2005,
S. 49 f.; Schulte-Nölke/Schulze, Europäische Rechtsangleichung und nationale Privatrechte, 1999.

64 Basedow, Der Europäische Gerichtshof und das Privatrecht, AcP 210 (2010), S. 157; Borchardt, Auslegung,
Rechtsfortbildung und Rechtsschöpfung, in: Schulze/Janssen/Kadelbach, Europarecht, Rn. 19–22; Stuyck,
The ECJ as a motor of private law, in: Twigg-Flesner, European Union Private Law, S. 101, 110–114.

65 Rodriguez Iglesias, Gedanken zum Entstehen einer Europäischen Rechtsordnung, NJW 1999, S. 1.
66 Siehe Rn. 32 ff.
67 So hatten beispielsweise einige Mitgliedstaaten (darunter Deutschland) die Bestimmungen der früheren

Haustürgeschäfte-RL (Richtlinie 85/577/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985 betreffend den Verbrau-
cherschutz im Falle von außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen) ausgedehnt auf den
Abschluss von Verträgen auf Straßen, Plätzen und in öffentlichen Verkehrsmitteln (in Deutschland § 312 b
BGB), obwohl die Richtlinie dies nicht vorgesehen hatte und erst die 2011 an ihre Stelle getretene Verbrau-
cherrechte-RL dies vorgeschrieben hat; siehe Erwägungsgrund 22 Verbraucherrechte-RL).

68 Schulze, Les divergences franco-allemandes dans la théorie du contrat, RDC 2013/4, 1720, 1741; ders., Ver-
tragsverhandlungen – eine kurze Einführung, in Bien/Borghetthi (Hrsg.), Die Reform des französischen Ver-
tragsrechts, 2018, 3, 9.
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parechtliche Verpflichtung nach dem Muster des europäischen Kartellrechts refor-
miert, weil sie es in wirtschaftlicher Hinsicht für zweckmäßig hielten.69 Das EU-Recht
ist insofern zu einer wichtigen Inspirationsquelle für die nationalen Gesetzgebungen
geworden und kann auch ohne Pflicht zur Umsetzung von Richtlinien zur Annäherung
der Privatrechte beitragen.70

Vertragsrechtlicher Acquis communautaire

Regelungsformen
Innerhalb des Europäischen Privatrechts hat sich entsprechend der zentralen Bedeu-
tung des Vertragsrechts für den Binnenmarkt gerade auf diesem Gebiet ein umfangrei-
cher vertragsrechtlicher Acquis communautaire im Primär- und im Sekundärrecht her-
ausgebildet. Er umfasst im Sekundärrecht vor allem zahlreiche Richtlinien, die die EU
bzw. zuvor die Europäischen Gemeinschaften zur Rechtsangleichung im Rahmen un-
terschiedlicher „Politiken“ erlassen haben. Dagegen haben Verordnungen als Instru-
ment der Rechtsvereinheitlichung im Vertragsrecht der EU zwar bislang eine geringere
Rolle gespielt. Für das Internationale Privat- und Verfahrensrecht sind sie aber die be-
vorzugte Regelungsform. Insbesondere die Rom I-VO71 hat zentrale Bedeutung für das
Kollisionsrecht in Hinblick auf Schuldverträge. Auch für das materielle Sachrecht ge-
winnen Verordnungen in neuerer Zeit an Relevanz zumindest in einer Reihe von Ein-
zelbereichen des Vertragsrechts (beispielsweise die Verordnungen über Passagierrechte
im Flug- und Bahnverkehr72, die wettbewerbsrechtlichen Freistellungsverordnungen73

in Hinblick auf Distributionsverträge und nunmehr auch die Portabilität-VO, die Ge-
oblocking-VO und die Plattform-VO in Hinblick auf Rechtsfragen der Digitalisie-
rung).

Primärrecht
Das Primärrecht bildet nicht nur wegen seiner Vorschriften über die Kompetenzen der
EU (insbesondere Art. 114 Abs. 1 AEUV als allgemeine Kompetenznorm für Maßnah-
men zur Rechtsangleichung, die der Entwicklung des Binnenmarktes dienen) die
Grundlagen für das Vertragsrecht der EU. Es enthält vielmehr darüber hinaus auch

III.

1.

2.

69 ZB für die Niederlande Wesseling, The Netherlands, in: Cahill, The Modernisation of EU Competition Law
Enforcement, 2004, S. 408; Zippro, Privaatrechtelijke handhaving van mededingingsrecht, 2009, S. 15 f.

70 Kötz, Europäisches Vertragsrecht, 2. Aufl. 2015, S. 11 ff.; Schulze, The New Shape of European Contract Law,
EuCML 2015, 139–144, 141.

71 VO (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über das auf vertragli-
che Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I), ABl. 2008 L 177/6; vgl. Ferrari/Leible, Rome I Regulati-
on, 2009; Staudinger, Sekundärrecht als Quelle des Internationalen Privatrechts, in: Schulze/Janssen/Kadel-
bach, Europarecht, Rn. 6–35.

72 VO (EG) Nr. 261/2004, des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über eine ge-
meinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförde-
rung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und zur Aufhebung der VO (EWG)
Nr. 295/91; VO (EG) Nr. 1371/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.10.2007 über Rech-
te und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr, ABl. 2007 L 315/14.

73 ZB VO (EU) Nr. 316/2014 der Kommission vom 21. März 2014 (Technologietransfer); VO (EU) Nr. 1218/2010
der Kommission vom 14. Dezember 2010 (Spezialisierungsvereinbarungen); VO (EU) Nr. 1217/2010 der
Kommission vom 14. Dezember 2010 (Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen); VO (EU)
Nr. 461/2010 vom 27. Mai 2010 (Kraftfahrzeug-Branche) und Bekanntmachung mit Erläuterung im ABl. der
EU; VO (EU) Nr. 330/2010 vom 20. April 2010 (vertikale Vereinbarungen); dazu Immenga/Mestmäcker/
Ellger, EU-Wettbewerbsrecht, 5. Aufl. 2012, Art. 2 Rn. 3; Mäger, Kartellrecht, in: Schulze/Janssen/Kadelbach,
Europarecht, Rn. 120–165.
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Vorschriften, die unmittelbar die Wirksamkeit von Verträgen betreffen und dadurch
das Verhältnis der Vertragsparteien gestalten (insbesondere Art. 101 Abs. 2 AEUV im
Rahmen des Wettbewerbsrechts). Vor allem aber ist im Primärrecht eine Reihe von
zentralen Prinzipien des Vertragsrechts verankert, die auch bei der Auslegung und Sys-
tematisierung des Sekundärrechts zu berücksichtigen sind und im jeweiligen Sachzu-
sammenhang in den folgenden Kapiteln behandelt werden.

Zu diesen Prinzipien mit primärrechtlicher Grundlage gehört insbesondere die Ver-
tragsfreiheit. Dieses Prinzip ist von zentraler Bedeutung für das Europäische Privat-
recht insgesamt.74 Es beruht auf den Verkehrsfreiheiten der Art. 28 ff. AEUV – also der
Warenverkehrsfreiheit (Art. 28 ff., 34 ff. AEUV), der Dienstleistungsfreiheit (Art. 56 ff.
AEUV), der Niederlassungsfreiheit (Art. 49 ff. AEUV), der Personenfreizügigkeit
(Art. 45 Abs. 3, 52 Abs. 1 AEUV) und der Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit
(Art. 63 ff. AEUV) – und ist untrennbar mit dem „Grundsatz einer offenen Marktwirt-
schaft mit freiem Wettbewerb“ (vgl. Art. 119 Abs. 1 AEUV) verbunden. Auch die
Rechtsprechung der Europäischen Gerichte hat dieses Prinzip anerkannt.75 In der Leh-
re wird es als eine notwendige Voraussetzung zur Verwirklichung der Verkehrsfreihei-
ten angesehen und zudem auf weitere primärrechtliche Bestimmungen gestützt (insbe-
sondere auf Art. 2 und 3 Abs. 2 EUV sowie Art. 6 ff. GR-Charta).76

Unter den weiteren Prinzipien mit großer Bedeutung für das Vertragsrecht hat auch
der Schutz vor Diskriminierungen hinsichtlich des Abschlusses und des Inhalts von
Verträgen seine Grundlage im Primärrecht der EU. Zwar bedarf der Grundsatz der
Nichtdiskriminierung nach der (recht komplizierten und umstrittenen) Rechtsprechung
des EuGH77 gegenüber entgegenstehendem mitgliedstaatlichen Recht der Konkretisie-
rung durch eine Richtlinie.78 Seine Grundlage bilden aber mehrere Vorschriften des
Primärrechts, insbesondere Art. 19 AEUV und für die Entgeltgleichheit Art. 157
AEUV, sowie die Wertungen des Art. 10 AEUV und der Art. 21 und 23 GR-Charta.
Sofern man den Verbraucherschutz als ein Prinzip des EU-Rechts anerkennt,79 beruht
dieses Prinzip ebenfalls auf dem Primärrecht (Art. 12, 169 AEUV und Art. 38 GR-
Charta). Die Europäische Grundrechtecharta, die mit dem Lissaboner Vertragswerk
verbindlich geworden ist, dürfte künftig auch über die soeben genannten Beispiele hi-
naus noch wachsende Bedeutung erlangen, um die vertragsrechtsrelevanten Prinzipien
und Leitgedanken des EU-Rechts zu bestimmen. Dies betrifft vor allem den grund-
rechtlichen Schutz der Würde des Menschen (Art. 1 GR-Charta), den Schutz personen-
bezogener Daten (Art. 8 GR-Charta), die Berufsfreiheit (Art. 15 GR-Charta), die unter-

74 Näher dazu § 2 Rn. 112 ff.; Heiderhoff, Europäisches Privatrecht, Rn. 237.
75 Urteil des EuGH v. 17.6.1992, Rs C-26/91 (Handte/TMCS) ECLI: EU: C: 1992:268, Rn. 15; Urteil des EuGH v.

27.10.1998, Rs C-51/97 (Réunion européenne ua) ECLI: EU: C:1998:509, Rn. 17; siehe auch Schlussanträge
des GA Geelhoed 31.1.2002, Rs C-334/00 (Tacconi) ECLI:EU:C:2002:68, Rn. 55; Urteil des EuGH v. 20.5.2010,
Rs C-434/08 (Harms) ECLI:EU:C:2010:285; Urteil des EuGH v. 22.1.2013, Rs C-283/11 (Sky Österreich) ECLI:
EU:C:2013:28, Rn. 42.

76 Acquis Group/Schulze, Contract II, S. 182 Rn. 3; Lorenz, Der Schutz vor dem unerwünschten Vertrag, 1997,
S. 22; Müller-Graff, Gemeinsames Privatrecht in der Europäischen Gemeinschaft ‒ Ansatzpunkte, Aus-
gangsfragen, Ausfaltungen, in: Müller-Graff, Gemeinsames Privatrecht in der Europäischen Gemeinschaft,
2. Aufl. 1999, S. 7, 9, 28–34; Reich, Zur Theorie des Europäischen Verbraucherrechts, ZEuP 1994, S. 381–400.

77 Urteil des EuGH v. 22.11.2005, Rs C-144/04 (Mangold) ECLI:EU:C:2005:709; Urteil des EuGH v. 23.9.2008,
Rs C-427/06 (Bartsch) ECLI:EU:C:2008:517; Urteil des EuGH v. 19.1.2010, Rs C-555/07 (Kücükdeveci) ECLI:
EU:C:2010:21; Urteil des EuGH v. 10.5.2011, Rs C-147/08 (Römer) ECLI:EU:C:2011:286.

78 § 2 Rn. 148 ff.
79 So Urteil des EuGH v. 10.3.2005, Rs C-336/03 (easyCar) ECLI:EU:C:2005:150, Rn. 21; aA Heiderhoff, Europäi-

sches Privatrecht, Rn. 272.
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nehmerische Freiheit (Art. 16 GR-Charta) und das Eigentumsrecht (Art. 17 GR-Char-
ta), aber auch die Freiheitsrechte der Art. 10 ff. GR-Charta.

Richtlinien
Entwicklung

Das Sekundärrecht hat sich auf vertragsrechtlichem Gebiet vornehmlich durch Richtli-
nien entwickelt, die der Verwirklichung unterschiedlicher „Politiken“ im Rahmen des
EU-Vertrages dienen. Einen wichtigen Platz nimmt dabei der Verbraucherschutz ein,
dem sich die europäische Gesetzgebung seit den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts
zugewandt hatte.80 Schon bald erstreckte sich die Gesetzgebung in diesem Bereich auf
Gegenstände, die zu den Kernmaterien des Vertragsrechts gehören (wie die Inhaltskon-
trolle von Verträgen bei missbräuchlichen Klauseln81 und das Gewährleistungsrecht
bei Kaufverträgen82; allerdings jeweils mit einem auf Verbraucherverträge begrenzten
Anwendungsbereich). Für eine Reihe von Mitgliedstaaten brachten diese Richtlinien
tiefgreifende Neuerungen wie etwa die weitreichenden Informationspflichten, die
Rechte zum Widerruf von Verträgen, die Inhaltskontrolle standardisierter Verträge
oder den Vorrang der Nacherfüllung vor anderen Rechtsbehelfen im (Verbrau-
cher-)Kaufrecht. Ebenfalls zum Teil mit bemerkenswerten innovativen Zügen83 erfasst
die Richtlinien-Gesetzgebung auf vertragsrechtlichem Feld aber neben dem Verbrau-
cherschutz auch zahlreiche weitere Politikbereiche der EU, die jeweils regelmäßig mit
dem übergreifenden Ziel der Binnenmarktförderung verbunden sind. Dazu gehören
insbesondere der Schutz und die Förderung kleinerer und mittlerer Unternehmen, die
Förderung der Dienste der Informationsgesellschaft und insbesondere des elektroni-
schen Geschäftsverkehrs sowie der Nutzung von Online-Vermittlungsdiensten (Inter-
net-Plattformen), die Gewährleistung eines funktionierenden Binnenmarktes für Zah-
lungsdienste und der Diskriminierungsschutz84.

Fragmentarischer Charakter
Der vertragsrechtliche Acquis communautaire beruht damit weithin auf einer Gesetz-
gebung, die im Verlaufe mehrerer Jahrzehnte im Rahmen verschiedener Sachbereiche
und mit unterschiedlichen Zielen entstanden ist. Sie hat häufig auf aktuelle Herausfor-
derungen für den Binnenmarkt im jeweiligen Politikbereich reagiert und wurde von
wechselnden politischen Prioritäten geleitet, ohne dass ihr ein Gesamtplan zugrunde

3.
a)

b)

80 Grundlegend dafür die Entschließung des Rates vom 14. April 1975 betreffend ein Erstes Programm der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft für eine Politik zum Schutz und zur Unterrichtung der Verbraucher,
ABl. 1975 C 92/1; zu den ersten gesetzgeberischen Maßnahmen auf vertragsrechtlichem Gebiet gehörten
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84 Näher dazu sogleich Rn. 38 ff.
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